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39. Gesetz: Schutz von Tieren vor Quälerei und mutwilliger Tötung sowie die Haltung von Tieren (Wiener Tier
schutz- und Tierhaltegesetz). 

39. 

Gesetz vom 24. Juni 1987 über den Schutz von 
Tieren vor Quälerei und mutwilliger Tötung 
sowie die Haltung von Tieren (Wiener Tier-

schutz- und Tierhaltegesetz) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

I. ABSCHNITT 

Allgemeine Bestimmungen 

Allgemeine Grundsätze 

§ 1. (1) Dieses Gesetz dient dem Schutz des 
Lebens und des Wohlbefindens von Tieren sowie 
dem Schutz von Menschen vor Gefahren, die sich 
aus der Tierhaltung ergeben. 

(2) Der Eigentümer eines Tieres ist verpflichtet, 
bei der Haltung für die Beachtung dieses Gesetzes, 
der darauf gegründeten Verordnungen sowie der in 
Bescheiden enthaltenen Aufträge und Auflagen zu 
sorgen. Ist ihm dies nicht möglich, hat er das Tier 
an Institute, Vereinigungen oder Personen zu über
geben, die eine Einhaltung dieser Vorschriften 
gewährleisten. 

(3) Bei Personen, die das 14. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, hat für die Einhaltung dieses 
Gesetzes, der darauf gegründeten Verordnungen 
sowie der in Bescheiden enthaltenen Aufträge und 
Auflagen - soweit keine Verantwortlichkeit nach 
§ 13 Abs. 6 zweiter Satz besteht - derjenige zu 
sorgen, der die elterlichen Rechte im Sinne der 
§§ 144 ff ABGB ausübt. 

Geltungsbereich 

§ 2. Dieses Gesetz findet, ausgenommen die§§ 7, 
11 Abs. 4, 16, 30 Abs. 2 bis 4, nur auf Tiere Anwen
dung, die Schmerzen empfinden können. Es gilt 
nicht für Handlungen, die in weidgerechter Aus
übung der Jagd oder der Fischerei vorgenommen 
werden. 

Begriffsbestimmungen 

§ 3. (1) Als Haustiere gelten Hunde sowie alle 
domestizierten Formen von Katzen, Kaninchen, 
Geflügel (Haushühnern, Truthühnern, Perlhüh
nern, Gänsen, Enten und Tauben), Pferden, Eseln, 
Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen. 
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(2) Als Heimtiere gelten jene Tiere, die ihrer Art 
oder Rasse nach geeignet sind, im Wohnbereich 
gehalten zu werden, wie Hunde, Katzen, Gold
hamster, Meerschweinchen, Kanarienvögel, Wel
lensittiche und in ihrer Haltungsfähigkeit vergleich
bare Vögel sowie Zierfische. 

(3) Als Wildtiere gelten alle Tiere außer den 
Haustieren (Abs. 1) und den Heimtieren (Abs. 2). 

(4) Ein Tierheim ist eine nicht auf Gewinn 
gerichtete Einrichtung zur Verwahrung ·fremder 
oder herrenloser Tiere. 

(5) Halter ist, wer im eigenen Namen zu ent
scheiden hat, wie ein Tier zu betreuen oder zu 
beaufsichtigen ist. 

(6) Verwahrer ist, wer die unmittelbare Herr
schaft über das V erhalten eines Tieres ausübt. 

(7) Unter Schlachten ist das Töten eines Tieres 
durch Blutentzug und nachfolgendes Ausweiden 
zum Zwecke der Fleischgewinnung zu verstehen. 

(8) Notschlachtung ist jedes Schlachten, zu dem 
sich der Tierbesitzer entschließt, weil ihm am Tier 
wahrgenommene Krankheitssymptome oder 
äußere Verletzungen die Besorgnis einer gänzli
chen oder teilweisen Entwertung des Tieres nahele
gen, welcher er vorbeugen will. 

II. ABSCHNITT 

Tierschutz 

Grundsätze des Tierschutzes 

§ 4. (1) Niemand dad ein Tier in qualvoller 
Weise oder mutwillig töten, ihm unnötige Schmer
zen, Qualen, Verletzungen oder sonstige Schäden 
zufügen oder es unnötig in schwere Angst verset
zen. Die Tötung eines Tieres ist dann mutwillig, 
wenn der damit angestrebte Zweck den guten Sit
ten zuwiderläuft. 

(2) Tiere sind so zu behandeln, daß ihren art
oder rassegerechten Bedüdnissen weitestgehend 
entsprochen wird. 

(3) Die Landesregierung hat durch Verordnung 
zum Schutz des Lebens und des Wohlbefindens 
von Tieren die Verwendung bestimmter Geschirre, 
Anbindevorrichtungen oder Geräte beim Tiedang 
zu verbieten. 
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